
P r o t o k o l l  
 
über die 13. öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 15.02.2018 im 

Kolpinghaus, Am Rinnentor 46, 64625 Bensheim 
 
 
Beginn:   18:04 Uhr 
 
 
Anwesend sind: 
 
Stadtverordnetenvorsteherin Deppert, Christine 
Stadtverordnete Becker, Sibylle 
Stadtverordneter Dorsheimer, Ralf (Ab TOP 12) 
Stadtverordneter Gärtner, Maximilian 
Stadtverordneter Geißelmann, Markus 
Stadtverordneter Heinz, Tobias 
Stadtverordnete Jackstein, Petra (Ab TOP 13) 
Stadtverordneter Klos, Rico 
Stadtverordnete Marquardt, Tanja (Ab TOP 12) 
Stadtverordnete Schich-Kiefer, Ingrid 
Stadtverordneter Dr. Schwalbach, Peter 
Stadtverordneter Torre, Carmelo 
Stadtverordneter Weißmüller, Marco 
Stadtverordneter Woißyk, Markus 
Stadtverordneter Ahlheim, Rainer 
Stadtverordneter Bauer, Werner 
stellv. Stadtverordnetenvorsteherin Lux, Christiane 
Stadtverordnete Middleton, Eva 
Stadtverordneter Moritz, Heiko 
Stadtverordneter Schrader, Thorsten 
Stadtverordneter Sydow, Michael 
Stadtverordneter Fendler, Wolfram 
Stadtverordneter Dr. Götz, Thomas 
Stadtverordneter Müller, Moritz 
Stadtverordnete Ottiger, Waltrud 
Stadtverordnete Sterzelmaier, Doris 
Stadtverordneter Wüstner, Hanns-Christian 
Stadtverordneter Kahnt, Rolf 
Stadtverordneter Dr. Schuster, Erwin 
Stadtverordnete Schuster, Helga 
Stadtverordneter Wetzel, Dominik 
Stadtverordneter Apfel, Franz 
Stadtverordneter Koller, Norbert 
Stadtverordneter Reuter, Helmut 
Stadtverordnete Dr. Vogt-Saggau, Ulrike 
Stadtverordneter Fischer, Tobias (Ab TOP 12) 
Stadtverordneter Hausmann, Jascha 
Stadtverordneter Steinert, Holger 



Stadtverordneter 
 
Magistrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entschuldigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwaltung 
 
 
Schriftführer 

Dr. Tiemann, Rolf 
 
Bürgermeister Richter, Rolf 
Sachwitz, Helmut 
Oyan, Adil 
Roeder, Oliver 
Aßmus, Bernd 
Bauer, Norbert 
Kalb, Peter E. 
Rothermel, Wilhelm 
 
Ameis, Henning 
Petermann, Annika 
Adam, Antje 
Manteuffel, Angela 
Kaplan-Reiterer, Hildegard 
Seibert, Hans 
Uhde, Joachim 
Born, Andreas 
 
Nawart, Björn-Holger 
Jost, Heike 
 
Swatschina, Benjamin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. 
Mitteilungen und Berichte 

 
 
Punkt 
1.a) 

Mitteilungen und Berichte der Stadtverordnetenvorsteherin und 
der Ausschussvorsitzenden 

  
 
 
Punkt 
1.b) 

Abgabe von persönlichen Erklärungen der Stadtverordneten oder 
Magistratsmitglieder 

  
 
 
Punkt 
1.c) 

Mitteilungen und Berichte des Magistrats gemäß § 50 Abs. 3 HGO 

  
 
 

II. 
Beschlussfassung ohne Aussprache 

 
 
Punkt 2) Antrag des Reit- und Fahrverein Schwanheim 1926 e.V. auf 

Gewährung eines städtischen Zuschusses 
  

 
Beschluss: 
 
Dem Antrag des Reit- und Fahrvereins Schwanheim 1926 e.V. auf Gewährung eines 
städtischen Zuschusses zu den Kosten für die Sanierung des Turnierabreite- und 
Trainingsplatzes wird entsprochen. 
 
Der städtische  Zuschuss wird auf die Zuschusshöchstgrenze, dies entspricht  
5.100 €, festgesetzt. 
 
Die erforderlichen Mittel werden im Haushalt 2018 beim Produkt 2.35.06.01 
„Förderung des Sports“ zur Verfügung gestellt. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 33 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 02 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
 
 
 
 
 
 



Punkt 3) Neue Kindertagesstättenbetriebsverträge mit den Evangelischen 
Kirchengemeinden 

  
 
Beschluss: 
 
Dem Abschluss neuer Betriebsverträge mit den Trägern der evangelischen 
Kindertagesstätten in Bensheim zum 01.01.2018 wird zugestimmt. Auf der Grundlage 
des beigefügten Mustervertrages sind die Verträge auszufertigen. 
 
Durch die Vertragsänderungen werden Mehrkosten von rd. 100.000 €/jährlich erwartet, 
die erst mit der Abrechnung 2018 im Jahr 2019 kassenrelevant werden.  
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 35 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
Punkt 4) 13. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich "An der 

Riedwiese Süd" 
hier: 
1) Beschluss der Änderung des Vorentwurfes 
2) Beschluss der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

  
 
Beschluss: 
 

1) Der Vorentwurf der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „An 
der Riedwiese Süd“ wird in der vorliegenden Fassung beschlossen. Der am 
16.12.2010 beschlossene Vorentwurf wird somit ersetzt. 
 

2) Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB sowie die 
frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 (1) BauGB wird hiermit beschlossen. 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 25 Ja-Stimmen, 02 Nein-Stimmen, 08 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Punkt 5) Bebauungsplan BW 62 "An der Riedwiese Süd" 
hier: 
1) Aufstellungsbeschluss 
2) Beschluss des Vorentwurfes 
3) Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

  
 
Beschluss: 
 
1) Die Aufstellung des Bebauungsplanes BW 62 „An der Riedwiese Süd“ wird 

hiermit beschlossen. 
 

2) Der Vorentwurf des Bebauungsplanes BW 62 „An der Riedwiese Süd“ wird in der 
vorliegenden Fassung beschlossen. 
 

3) Die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 
§ 3 (1) BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB wird hiermit beschlossen. 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 25 Ja-Stimmen, 02 Nein-Stimmen, 08 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
Punkt 6) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2014 der Stadt 

Bensheim und Entlastung des Magistrats 
  

 
Beschluss: 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 der Stadt Bensheim wird nach Abschluss des 
Prüfungsverfahrens durch das Revisionsamt des Kreises Bergstraße nunmehr 
beschlossen. 
 
Die Bilanz zum 31.12.2014 ist ausgeglichen und wird mit einem Betrag in Höhe von 
232.560.140,73 Euro festgestellt. 
 
Die im Jahresverlust enthaltenen Gewinne des Produktes „Stiftung Ringelband“ in 
Höhe von 60.917,15 Euro und der sich ergebende Verlust im Teilprodukt „Bürger in 
Not“ in Höhe von - 3.815,82 Euro werden den entsprechenden Rücklagen zugeführt 
bzw. entnommen. 

Der danach verbleibende Jahresverlust des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von           
- 7.484.193,40 Euro wird gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO als Verlustvortrag auf neue 
Rechnung vorgetragen. 
 
Der Jahresverlust des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von - 1.059.324,85 
Euro wird gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO ebenfalls als Verlustvortrag auf neue 
Rechnung vorgetragen. 
 



Aufgrund des Prüfberichtes des Revisionsamtes des Kreises Bergstraße vom                        
11. Mai 2017 wird dem Magistrat für das Haushaltsjahr 2014 gemäß § 114 der 
Hessischen Gemeindeordnung (HGO) die Entlastung erteilt.  
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 28 Ja-Stimmen, 02 Nein-Stimmen, 05 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
Punkt 7) Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges mit 

Löschwasserbehälter (TSF-W) für die Freiwillige Feuerwehr 
Bensheim-Hochstädten 

  
 
Beschluss: 

1. Der Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges mit Löschwasserbehälter 
(TSF-W) für die Freiwillige Feuerwehr Bensheim-Hochstädten aus der zentralen 
Beschaffungsaktion des Landes Hessen sowie den Abschluss der 
Verpflichtungserklärung und den hieraus ergebenden Nebenbestimmungen 
wird zugestimmt. 

2. Die erforderliche Nachfinanzierung in Höhe von 50.000 € für die Finanzierung 
des Aufbaus und der Beladung des TSF-W sind im Entwurf des 
Haushaltsplanes 2018 im Finanzhaushalt bei dem Produkt 2.14.04 
„Brandschutz“, Projektnummer 5001115, veranschlagt und werden im Zuge der 
Haushaltsplanberatungen 2018 genehmigt. 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 35 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
Punkt 8) Besetzung des Ortsgerichts Bensheim I 
  

 
Beschluss: 
 
Es wird beschlossen für den Ortsgerichtsbezirk Bensheim I (Auerbach, Hochstädten, 
Schönberg, Wilmshausen, Bensheim-Mitte, Bensheim-West und Zell) dem 
Amtsgericht Bensheim 
 
Herrn Helmut Hörtler 
geb. am 01.06.1945 
Anemonenweg 3 
64625 Bensheim 
 
für eine Amtszeit von 5 Jahren zur Ernennung als Ortsgerichtsvorsteher 
vorzuschlagen. 
 
 



Der Beschluss wird gefasst mit: 35 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
Punkt 9) Naturschutzprogramm 2018 (Verwendung des Grubenzinses), 

hier: Durchführung von Naturschutzmaßnahmen 2018 
  

 
Beschluss: 
 
Das vorgeschlagene Naturschutzprogramm 2018 (zur Verwendung des 
Grubenzinses) wird beschlossen. Die Verwaltung wird beauftragt, das erforderliche 
zur Durchführung der Maßnahmen zu veranlassen.  
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 33 Ja-Stimmen, 02 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
Punkt 
10) 

Neufassung der Inventurrichtlinie der Stadt Bensheim 

  
 
Beschluss: 
 
Die als Anlage beigefügte Neufassung der Inventurrichtlinie der Stadt Bensheim wird 
beschlossen.  
 
Über zukünftige Änderungen entscheidet der Magistrat. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 33 Ja-Stimmen, 02 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
Punkt 
11) 

Zuwendungsbescheid zur Erstellung eines Masterplans zur 
Reduzierung des NO2-Ausstoßes (Green City Plan Bensheim) 

  
 
Beschluss: 
 
Der Zuwendungsbescheid vom 08.12.2017 über eine Zuwendung aus dem 
Bundeshaushalt, Einzelplan 12, Kapitel 1204, Titel 68602, Haushaltsjahr 2017, für 
das Vorhaben „Erstellung eines Masterplans zur Reduzierung des NO2-Ausstoßes 
(GCP Bensheim)“ wird zustimmend zur Kenntnis genommen.  
 
Die Erstellung eines Masterplans zur Reduzierung des NO2-Ausstoßes (GCP 
Bensheim) im Rahmen der Initiative des Bundes zur Verhinderung von 
Dieselfahrverboten wird grundsätzlich beschlossen.  
 



Eine Mittelbereitstellung im Produkt 2.36.03 Klimaschutz entsprechend dem 
Zuwendungsbescheid des Fördermittelgebers wird ebenfalls zugestimmt und 
beschlossen, die erforderlichen Haushaltsmittel wie folgt bereit zu stellen. 
 
Finanzplan/Jahr 2018 
Zuwendungen laufende Zwecke Bund 120.900 € 
Aufwendungen für Fremdleistungen 120.900 € 
Saldo (Ausgaben – Einnahmen) 0 € 

 
Der Magistrat wird beauftragt, die gegenüber dem Fördermittelgeber notwendigen 
Schritte zu tätigen sowie die weiteren notwendigen Schritte zur Erstellung eines 
kommunalen Masterplans zur Reduzierung des NO2-Ausstoßes (Green City Plan 
Bensheim) zu veranlassen. 

 
 

Der Beschluss wird gefasst mit: 33 Ja-Stimmen, 02 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 

III. 
Beschlussfassung mit Aussprache 

 
 
Punkt 
12.a) 

Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, GLB und BfB zum 
"Konzept Stärkung und Belebung der Innenstadt" 

  
 
Anmerkung: Stv. Bauer war zur Beratung und Abstimmung nicht anwesend (§ 25 

HGO) 
 
Beschluss: 
 
1) Im Absatz vor Ziff. 1, Satz 2, werden nach dem Wort „Immobilien“ die Wörter 

„mit städtebaulich besonderer Bedeutung und ihrer Funktion für die 
Stadtmitte“ ergänzt. 

 
2) Zu Ziff. 1 wird die Anlage 1 (Gesellschaftsvertrag der MEGB mbH) wie folgt 

gefasst: 
 

(a) In § 2 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Erwerb“ die Wörter „und 
Verkauf“ eingefügt und die Wörter „zur Entwicklung dieser“ 
gestrichen. 

 
(b) In § 7a Abs. 1 wird als neuer Buchst. n angefügt: „Zustimmung zum 

Abschluss der Verträge über Vermietungen“ 
 

(c) In § 9b Abs. 3 entfällt in Satz 1 die Einfügung der Wörter „, insbeson-
dere über An- und Verkäufe von bebauten Grundstücken“ und 
werden nach Satz 1 als Satz 2 eingefügt: „Ihm sind diese – insbeson-
dere bei An- und Verkäufen von bebauten Grundstücken - zur 
Beratung vorzulegen, bevor das zuständige Organ entscheidet.“ 



3) In Ziff. 2 wird folgender Satz angefügt: 
„Ein Sanierungs- und Gesamtnutzungskonzept soll erarbeitet und den 
städtischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden.“ 
 

4) Ziff. 4 wird wie folgt geändert: 
(a) In Satz 1 wird nach dem Wort „Immobilien“ die Angabe „zu Ziff. 2 und 

3“ eingefügt. 
 
(b) In Satz 2 werden nach dem Wort „Form“ die Wörter „unter Feder-

führung der MEGB mbH“ eingefügt. 
 
5) Ziff. 5 wird wie folgt geändert: 

(a) In Abs. 1 werden die Wörter „dem beigefügten Hochbauentwurf für den 
Ersatzneubau“ durch die Wörter „einem Ersatzbau auf Basis der 
vorliegenden Vorentwurfsplanung“ ersetzt. 

 
(b) In Abs. 4 Satz 1 wird nach dem Wort „Toilettenanlage“ eingefügt: „, 

deren Zugang direkt vom Marktplatz aus erfolgen soll,“ 
 
(c) Abs. 6 wird wie folgt gefasst: „Sofern durch den Einzug förderungs-

würdiger Institutionen ein wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich ist, wird 
ein Verlustausgleich an die MEGB mbH auf insgesamt 60.000 EUR 
jährlich begrenzt. Gewerbliche Betriebe oder Nutzungen sind 
hiervon ausgeschlossen.“ 

 
6) Ziff. 6 wird wie folgt geändert: 

„Sofern ein kostendeckender und wirtschaftlicher Betrieb der erworbenen oder 
des zu errichtenden Gebäudes durch die MEGB nicht möglich ist, besteht die 
grundsätzliche Bereitschaft, ein solches Vorhaben zu unterstützen. Ein 
möglicher entstehender handelsrechtlicher Verlust kann von der Stadt 
Bensheim, gegen Vorlage einer Spartenabrechnung, ausgeglichen 
werden. Hierzu wird vor Entwicklung der jeweiligen Immobilie eine 
gesonderte Beschlussvorlage der Stadtverordnetenversammlung 
vorgelegt.“ 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 29 Ja-Stimmen, 08 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Punkt 
12.b) 

Konzept Stärkung und Belebung der Innenstadt 
- Änderung/ Erweiterung des Gesellschaftszwecks der MEGB mbH 
- Erwerb und Entwicklung von Immobilien von besonderer 
städtebaulicher Bedeutung im Bereich Marktplatz 

  
 
Anmerkung: Zu diesem Punkt wurde Einzelabstimmung beantragt. Stv. Bauer war 

zum Zeitpunkt der Beratung und Abstimmung nicht anwesend (§ 25 
HGO) 

 
Beschluss: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung ist sich der Bedeutung einer lebendigen 
Innenstadt bewusst und befürwortet das Konzept, sowohl als Stadt Bensheim, sowie 
über die MEGB mbH auch durch den Erwerb und die Entwicklung von Immobilien 
aktiv in die Stadtgestaltung und Entwicklung einzugreifen. Hierzu ist der 
Gesellschaftszweck der MEGB mbH dahingehend zu erweitern, dass Immobilien 
erworben und entwickelt werden können. In Ausführung und Weiterentwicklung des 
Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 23.03.2017 wird von den 
städtischen Gremien folgender Beschluss gefasst: 
 
1. Der Gesellschaftsvertrag der MEGB mbH wird in Ergänzung zu den 

beschriebenen Maßnahmen in „§ 2 Abs. 1 Gegenstand des Unternehmens“, „§ 
7a Abs. 1 Buchstabe m Aufgaben der Gesellschafterversammlung“, „§ 9a Abs. 
2 Buchstabe c Aufgaben, Recht des Aufsichtsrats“ und „§ 9b Abs. 3 Beirat“ 
gemäß der beigefügten Synopse (Anlage 1) geändert. 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 29 Ja-Stimmen, 08 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
2. Dem Ankauf der bebauten Grundstücke Hauptstraße 27 und Schuhgasse 11 – 

ehemals Kaufhaus Krämer – (Flur 1 Nr. 249 mit 293 qm und Flur 1 Nr. 251 mit 
416 qm) durch die MEGB mbH wird zugestimmt. 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 22 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
3. Die Absicht, die bebauten Grundstücke Marktplatz 2 (Flur 1 Nr. 68 mit 62 qm 

u. Nr. 69 mit 94 qm) und Marktplatz 3 (Flur 1 Nr. 67 mit 56 qm) ebenfalls durch 
die MEGB mbH anzukaufen, wird unterstützt. 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 30 Ja-Stimmen, 06 Nein-Stimmen, 01 Enthaltung, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
 



4. Bei der Entwicklung der Immobilien wir einer Zusammenarbeit mit privaten 
Dritten, bevorzugt Bensheimer Bürgern, ausdrücklich zugestimmt. Eine 
finanzielle Beteiligung dieser, in geeigneter Form, wird angestrebt. 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 24 Ja-Stimmen, 07 Nein-Stimmen, 06 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
5. Dem Rückbau der städtischen Immobilie „Haus am Markt“ sowie dem 

beigefügten Hochbauentwurf für den Ersatzbau wird zugestimmt (Anlage 2).  
 

Das noch zu vermessende Grundstück für den Ersatzbau, basierend auf dem 
aktuellen Standort des Hauses am Markt, in einer Größenordnung von ca. 594 
qm wird an die MEGB mbH, zu einem Preis von 690,00 EUR/qm, somit 
409.860 Euro, verkauft. Hiervon werden die Abrisskosten des 
Bestandsgebäudes in Höhe von 208.750 EUR brutto in Abzug gebracht. Die 
Nebenkosten trägt der Käufer. 
 
Die Projektentwicklung wird auf die MEGB mbH übertragen. Die für das 
Projekt veranschlagten Kosten belaufen sich auf 5.184.146 EUR brutto und 
sind im Wirtschaftsplan und der anschließenden Finanzplanung der MEGB 
mbH bereit zu stellen. 
 
Der Anmietung der öffentlich Toilettenanlage und der weiteren Mietflächen 
durch die Stadt Bensheim wird, vorbehaltlich des noch zu erarbeitenden 
Mietvertrages, grundsätzlich zugestimmt. Die notwendigen Mittel sind im 
Haushalt bereitzustellen. 
 
Die durch den Rückbau resultierenden außerordentlichen Aufwendungen/ 
Erträge durch die außerplanmäßige Abschreibung des Gebäudewertes sowie 
des zugehörigen Sonderpostens sind im Haushaltsplan 2018 bzw. im 
Jahresabschluss 2018 in Höhe von saldiert 269.340,57 EUR (Restbuchwerte 
zum 31.12.2018) zu veranschlagen bzw. darzustellen. 
 
Sofern durch den Einzug förderungswürdiger Institutionen ein wirtschaftlicher 
Betrieb nicht möglich ist, wird ein möglicher Verlustausgleich an die MEGB auf 
60.000 EUR jährlich begrenzt. 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 27 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
6. Sofern ein kostendeckender und wirtschaftlicher Betrieb der erworbenen oder 

des zu errichtenden Gebäudes durch die MEGB nicht möglich ist, besteht die 
grundsätzliche Bereitschaft, den handelsrechtlich entstehenden Verlust von 
der Stadt Bensheim, gegen Vorlage einer Spartenabrechnung, auszugleichen. 
Hierzu wird eine gesonderte Beschlussvorlage der 
Stadtverordnetenversammlung vorgelegt. 

 



 
Der Beschluss wird gefasst mit: 23 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
7. Der Wirtschaftsplan 2018 sowie die Finanzplanung der MEGB mbH sind 

entsprechend anzupassen. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 23 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
Punkt 
13) 

Projekt „Vermiete doch an die Stadt“ 
Hier: Gewinnung zusätzlichen sozialen Wohnraumes 

  
 
Anmerkung: Stv. Fischer war zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht anwesend. 
 
Beschluss: 
 
Der Magistrat beschließt zur Gewinnung von zusätzlichem sozialen Wohnraum das 
Modell „Vermiete doch an die Stadt“ umzusetzen.  
 
Im Haushaltsplan 2018 sind Aufwendungen in Höhe von 100 TEUR und Erträge in 
Höhe von 95 TEUR bereitzustellen.  
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 32 Ja-Stimmen, 06 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
Punkt 
14.a) 

Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, GLB und BfB zum 
Haushaltsplan 2018 der Stadt Bensheim 

  
 
Beschluss: 
 
1. Produkt 2.13.02 (Seite 31), Konto 5001001 

Der Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Büroinventar wird in Höhe von 
40.000Euro bezüglich „Möbel Bürgerbüro“ mit einem Sperrvermerk versehen, 
der durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses aufgehoben werden 
kann. 
 

2. Produkt 2.13.04 (Seite 47), Konto 5001289 
 

Der Magistrat wird beauftragt, die Ersatzbeschaffung als Elektrofahrzeug zu 
prüfen. 

 
3. Produkt 2.20.08 (Seite 167), Konto 5001438 
 



Die Erläuterung wird wie folgt ergänzt: „Die Mittel können unter anderem zum 
Erwerb von Belegungsrechten in Sozialwohnungen verwendet werden.“ 

 
4. Produkt 2.32.01 (Seiten 220ff.)  

Maßnahmenpaket für mehr Sicherheit am Bahnhof 
 
a) Der Magistrat wird beauftragt, ein Konzept für mehr Sicherheit am Bahnhof 

Bensheim zu erstellen und bis zur Sitzungsrunde im Juni 2018 den 
städtischen Gremien vorzulegen. Hierbei ist die Infrastruktur (Plätze, 
Unterführungen, Treppenanlagen, Grünflächen etc.) auf Möglichkeiten der 
Verbesserung hinsichtlich sicherheitsrelevanter Aspekte zu überprüfen. Dies 
soll insbesondere die Beleuchtung (zur Vermeidung von „Angsträumen“) und 
die Kameraüberwachung umfassen. Die Optimierung des Personaleinsatzes, 
der Zusammenarbeit zwischen Stadt und Landes-/Bundespolizei sowie der 
Organisation sind zu berücksichtigen. Ziel ist, das Sicherheitsgefühl zu 
verbessern, die Prävention von Straftaten und Vandalismus zu stärken sowie 
die Gefahrenabwehrverordnung durchzusetzen. 

 
b) Die Personalaufwendungen im Produkt 2.33.01 „Gefahrenabwehr“ werden um 

50.000 Euro erhöht, um zwei Stellen für die Stadtpolizei zu schaffen. Im 
Stellenplan 2018 sind zwei zusätzliche Stellen einer Stadtpolizistin/eines 
Stadtpolizisten auszuweisen und mit einem Sperrvermerk zu versehen, 
welcher vom Haupt- und Finanzausschuss aufgehoben werden kann. 

 
c) Ansatz für die Umgestaltung des Bahnhofes (Konto 5001494) wird um 15.000 

Euro auf 30.000 Euro erhöht und insgesamt mit einem Sperrvermerk verse-
hen, der durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses aufgehoben 
werden kann. 

 
d) Zu prüfen ist, ob die Stadt Bensheim mit diesen Maßnahmen in das Programm 

„Kompass“ (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) des Landes Hessen 
aufgenommen werden kann. 

5. Produkt 2.35.05 (Seite 305), Konto 6100000 
 

Der Ansatz wird um 900 Euro auf 17.500 Euro bezüglich der „Jugendveran-
staltungen“ erhöht. 

 
6. Produkt 2.36.02 (Seite 351) 

 
Die Ansätze der Konten 5001013 und 5001470 werden zusammengefasst zu 
einem neuen Konto „Förderprogramm Klimaschutz“ und um 5.000 Euro auf 
insgesamt 50.000 Euro erhöht. Die Förderung von Ladestationen für Elektro-
fahrzeuge in Kombination mit einer Photovoltaikanlage („Solartankstelle“) in 
privatem Wohneigentum wird als Fördertatbestand neu aufgenommen. 

 
7. Produkt 2.40.03 - Haushaltssicherungskonzept 
 

Der Betrag zur Reduzierung des Verlustausgleiches für den Eigenbetrieb 
Stadtkultur wird ab dem Jahr 2019 auf jeweils 150.000 Euro geändert. 

 
 



8. Produkt 2.13.01 
 

Für die Anschaffung eines Defibrillators für das Bürgerhaus Kronepark werden 
3.000 Euro vorgesehen. Der Magistrat wird beauftragt zu prüfen, ob weitere 
Standorte für Defibrillatoren in öffentlichen Einrichtungen und an allgemein, 
öffentlich zugänglichen, zentralen Standorten der Stadt Bensheim in Betracht 
kommen. 

 
9. Produkt 2.60.01 (Seite 434f.) 
 

Für die Gestaltung der Platzmitte im Weiherhausstadion werden 18.000 Euro 
vorgesehen und mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschluss des 
Haupt- und Finanzausschusses aufgehoben werden kann. 

 
10. Produkt 2.60.05 (Seite 447), Konto 6100000 
 

Für die Umsetzung von baulichen Maßnahmen, die im „Innenstadtdialog 
Bensheim 2030“ vorgeschlagen wurden, werden 50.000 Euro vorgesehen und 
mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschluss des Haupt- und 
Finanzausschusses aufgehoben werden kann. 

 
11. Budget 2.63 (Seiten 482ff.) 
 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden um 50.000 Euro 
erhöht, die für die Grünpflege durch den KMB zur Verfügung stehen sollen. 

 
12. Produkt 2.63.01 (Seite 487), Konto 6165080 

 
a) Die Bezeichnung wird um die Wörter „Radverkehrswege, Fußwege“ 

ergänzt. 
 

b) Der Ansatz wird um 50.000 Euro auf 650.000 Euro erhöht. 
 
13. Produkt 2.63.01 (Seite 487), Konto 6165080 
 

Aus dem Ansatz soll eine bauliche Maßnahme zur Verbesserung der Zufahrt 
von der Saarstraße zum nördlichen Parkplatz des Weiherhausstadions 
finanziert werden. 

 
14. Produkt 2.63.01 (Investitionsprogramm), Konto 5001185 
 

Für die grundhafte Erneuerung und Anlage von Radstreifen in der Robert-
Bosch-Straße werden 100.000 Euro für Planungsleistungen im Jahr 2020 
vorgesehen. Beabsichtigt ist, die Bereitstellung von Mitteln für die Umsetzung 
in den Jahren 2021 und 2022 vorzunehmen, indem künftig freiwerdende Mittel 
genutzt werden oder die Verteilung der Mittel im Investitionsprogramm 
geändert wird. 

 
 
 
 



15. Produkt 2.63.10 (Seite 541), Konto 5001379 
 

Der Ansatz wird um 15.000 Euro auf 135.000 Euro erhöht und die Erläuterung 
wie folgt ergänzt: „Zudem stehen Mittel in Höhe von 15.000 Euro für eine 
Bestandsaufnahme der Straßenbeleuchtung und ein Konzept für die 
Verbesserung der Beleuchtung vordringlich in Wohngebieten und der 
Stadtmitte zur Verfügung. Auf Insektenverträglichkeit der Beleuchtung ist zu 
achten.“ 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 32 Ja-Stimmen, 07 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
Punkt 
14.b) 

Änderungsantrag der FDP-Fraktion zum Haushaltsplan der Stadt 
Bensheim für das Haushaltsjahr 2018 

  
 
Beschluss: 
 
Im Ergebnishaushalt, Produkt 2.61.01, Stadtplanung, Konto 6779000, Aufwendungen 
für andere Beratungsleistungen werden die 16.000 € für die Arbeit des 
Gestaltungsbeirates abgeplant. 
 
Die 1.000 € für die Begleitung des Planfeststellungsverfahren zur ICE-Trasse bleiben 
davon unberührt. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 07 Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen, 01 Enthaltungen, 
mehrheitlich abgelehnt 
 
 
Punkt 
14.c) 

Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2018 

  
 
Beschluss: 
 
Der vorgelegte Stellenplan 2018 wird beschlossen.  
 
Zusätzlich wird eine Stellenbesetzungssperre von 12 Monaten bei allen zur Zeit der 
Beschlussfassung im Stellenplan unbesetzten und im Laufe des Jahres 2018 frei 
werdenden Stellen beschlossen. 
 
Über Ausnahmen entscheidet der Magistrat. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 32 Ja-Stimmen, 07 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 



Punkt 
14.d) 

Haushaltsplan der Stadt Bensheim mit Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2018 
a) Erlass der Haushaltssatzung und Feststellung des 
Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 
b) Beschluss über das Investitionsprogramm für die Jahre 2019 
bis 2021 
c) Beschluss über das Haushaltssicherungskonzept 

  
 
Beschluss: 
 
a.) 
 
Dem vom Magistrat festgestellten Entwurf der Haushaltssatzung sowie dem 
Haushaltsplan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 wird unter 
Berücksichtigung der vorgeschlagenen Änderungen (sh. zusammengefasste 
Änderungsliste, Stand 05.02.2018) zugestimmt. Gemäß § 94 i. V. m. § 97 Abs. 1 HGO 
wird die Haushaltssatzung in der vorliegenden Form beschlossen: 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird 
 
im Ergebnishaushalt 
 
 im ordentlichen Ergebnis  
 mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf    101.342.794,00 EUR 
 mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf    100.211.669,00 EUR 

(Ordentliches Ergebnis       1.131.125,00 EUR) 
 
 im außerordentlichen Ergebnis 
 mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf          251.800,00 EUR 
 mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf       3.228.800,00 EUR 
 (Außerordentliches Ergebnis   -   2.977.000,00 EUR) 
  
 mit einem Fehlbedarf von   -   1.845.875,00 EUR 
 
im Finanzhaushalt 
 
 mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  - 5.025.814,86 EUR 
 
 und dem Gesamtbetrag der 
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf     5.399.005,92 EUR 
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   10.440.190,00 EUR 
 
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit     6.070.184,08 EUR 
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     4.004.000,00 EUR 
 
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des 
 Haushaltsjahres von   - 8.000.814,86 EUR 
 
festgesetzt. 



Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur 
Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich 
ist, wird auf 6.070.184,08 EUR festgesetzt.  
Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung B in Höhe von 
550.000 EUR sowie eine Umschuldung in Höhe von 1.029.000 EUR enthalten.  
 
Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung 
B, die bereits bewilligt bzw. über die Verträge abgeschlossen worden sind und die in 
künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf 2.480.000 EUR 
festgesetzt. 
Die Investitionsfondskredite verteilen sich wie folgt: 
   2018         550.000 EUR 
   2019         300.000 EUR 
   2020         600.000 EUR 
   2021      1.030.000 EUR 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur 
Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird auf 3.500.300 EUR festgesetzt. 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
12.000.000 EUR festgesetzt. 
 
Die weiteren Festsetzungen bleiben unverändert und sind der vorliegenden 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 zu entnehmen. 
 
b.) 
 
Dem Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021 wird zugestimmt. 
 
c.) 
 
Dem Haushaltssicherungskonzept wird zugestimmt. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 25 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
Anmerkung: Stellv. Stadtverordnetenvorsteherin Lux übernimmt die Sitzungsleitung. 
 
 
Punkt 
15) 

Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung in Schwanheim, Am 
Falltor und Am Junkergarten 

  
 
Beschluss: 
 
Vor dem Hintergrund der geplanten Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung in den 
Straßen Am Junkergarten und Am Falltor wird der geänderten GVFG-Maßnahme 
K67 Am Junkergarten zugestimmt. 



Der Beschluss wird gefasst mit: 39 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
Punkt 
16) 

Antrag der Fraktionen von CDU, GLB und BfB bezüglich 
"Sozialwohnungen auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände" 

  
 
Beschluss: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Bau 
von Sozialwohnungen auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände in der Rheinstraße 
zu schaffen, unter Berücksichtigung einer separaten ca. 2000 qm großen Grün- und 
Freifläche auf dem Gesamtgelände. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 36 Ja-Stimmen, 03 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
Punkt 
17) 

Antrag der Fraktionen von CDU, GLB und BfB bezüglich "Prüfung 
Einführung einer Wettbürosteuer" 

  
 
Beschluss: 
 
Der Magistrat wird beauftragt darzulegen, welche Auswirkungen eine Wettbürosteuer 
in Bensheim hätte. 
Es sind die Bedingungen darzulegen und mögliche Vor- und Nachteile für die Stadt 
zu skizzieren. 
 
Der Magistrat wird um eine entsprechende Einschätzung gebeten. Das Prüfungs-
ergebnis soll den städtischen Gremien bis zu den Haushaltsberatungen 2019 
vorliegen. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 35 Ja-Stimmen, 03 Nein-Stimmen, 01 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 

IV. 
Anfragen 

 
 
Anmerkung: Es lagen keine Anfragen vor. 
 
 
 
 
 
 



V. 
Informationen 

 
 
Punkt 
18) 

Förderprogramm Klimaschutz: Evaluation der Sonderförderung 
"Bauherrengemeinschaften" 

  
 
Anmerkung: Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Bensheim, den 16.02.2018 
 
 
Ende der Sitzung:  21:48 Uhr 
 
 
 


